
1. Änderungssatzung  
vom 01.09.2021 

 
zur Satzung über die Benutzung der 

gemeindlichen Feldwege der Ortsgemeinde 
Bornheim vom  

19.12.2007  
  
 

Der Gemeinderat beschließt die folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Benutzung der gemeindlichen Feldwege vom 19.12.2007:  
  

Artikel 1  
  

§ 9  
Ordnungswidrigkeiten  

  
Absatz (1) erhält folgende Fassung:  
  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. Wege entgegen der Zweckbestimmungen des § 4 benutzt,  
2. Benutzungsbeschränkungen nach § 5 nicht beachtet,  
3. den Verboten des § 6 zuwiderhandelt und   
4. den Vorschriften der §§ 7 und 8 zuwiderhandelt, und wer einer aufgrund dieser  
       Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.  

  
 

Artikel 2  
  

§ 13  
Schlussbestimmungen  

  
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
 
Bornheim, den 01.09.2021  
  
                     gez. 
 
                  Elke Thomas  
              Ortbürgermeisterin  
  
 
 
 


